
LANDRAT

0.0.0

Die landrätliche Justizkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 24. März 2026

zu

Teilrevision des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte 
(WAVG)

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 24. März 2026 zu Teilrevision 
des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG) wird mit 
folgender Änderung zugestimmt:

Artikel 18m Absatz 4

Die Meldung muss spätestens 30 Tage vor dem Wahltag eintreffen, bei zweiten Wahlgängen 
spätestens am Donnerstag nach dem ersten Wahlgang. Die Standeskanzlei oder die Ge­
meindekanzlei kann ausnahmsweise andere Fristen festlegen.
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